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BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATS 
Vom 13. Dezember 2022 
über die Einladung der Republik Moldau zum Beitritt 
zum Europäischen Patentübereinkommen 

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION, 

im Hinblick auf das Gesuch der Republik Moldau vom 13. Februar 2019, mit dem der 
Verwaltungsrat ersucht wird, diesen Staat zum Beitritt zum Europäischen 
Patentübereinkommen (EPÜ) einzuladen, 

in dem Bestreben, die Republik Moldau in das durch das EPÜ geschaffene einheitliche 
europäische Patenterteilungsverfahren einzubeziehen und hierdurch ihre langfristige 
Einbindung in die Europäische Union zu fördern, 

in der Erwägung, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Patentorganisation Teil des 
"acquis communautaire" ist und einen wichtigen Beitrag zu der von der Republik Moldau 
angestrebten Integration in die Europäische Union darstellt, 

in Anerkennung der großen Anstrengungen, die die Republik Moldau unternommen hat, um 
das nationale Patentrecht an das europäische und internationale Rechtssystem 
anzugleichen und das Patentwesen zu modernisieren, sowie der insoweit bereits 
verwirklichten Reformen, 

in der Erwartung, dass die Republik Moldau alle noch erforderlichen Maßnahmen ergreifen 
wird, um das nationale Patentrecht an die den Vertragsstaaten des EPÜ gemeinsamen 
europäischen Standards sowie an internationale Standards im Bereich des Patentschutzes 
anzugleichen, 

in der Erwartung, dass die Republik Moldau die für die Durchführung des EPÜ erforderlichen 
nationalen Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der in den Vertragsstaaten des EPÜ 
geltenden rechtlichen Erfordernisse angemessen ausgestalten und gegebenenfalls 
anpassen wird, 
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gestützt auf das EPÜ, insbesondere auf Artikel 166 Absatz 1 Buchstabe b, 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Die Republik Moldau wird hiermit eingeladen, dem Europäischen Patentübereinkommen 
beizutreten. 

Artikel 2 

Der Präsident des Verwaltungsrats übermittelt der Regierung der Republik Moldau eine 
Ausfertigung dieses Beschlusses. 

Dieser Beschluss tritt am 13. Dezember 2022 in Kraft. 

Geschehen zu München am 13. Dezember 2022. 

Für den Verwaltungsrat 
Der Präsident 

Josef KRATOCHVÍL 


